
Satzung der Studienfachschaft Physik

20.05.2025

Präambel

Diese Satzung legt die Aufgaben der Studienfachschaft Physik fest. Diese dienen dem Ziel sich
für die sozialen, hochschulpolitischen und fachlichen Belange der Studierenden einzusetzen.

I. Allgemeines

§ 1: Allgemeines

(1) Die Studienfachschaft Physik vertritt die Studierenden ihrer Fächer und entscheidet ins-
besondere über fachspezifische Fragen und Anträge.

(2) Die Zugehörigkeit zur Studienfachschaft ergibt sich aus der Liste in Anhang A der Or-
ganisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft (OrgS).

(3) Organe der Studienfachschaft sind die Fachschaftsvollversammlung (FSVV) und der Fach-
schaftsrat (FSR).

II. Fachschaftsvollversammlung

§ 2: Aufgaben

(1) Die Fachschaftsvollversammlung ist die Versammlung der Mitglieder der Studienfach-
schaft. Sie tagt öffentlich, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.

(2) Die gefassten Beschlüsse sind bindend für den Fachschaftsrat.

(3) Die Fachschaftsvollversammlung (FSVV) findet mindestens einmal pro Semester statt.

(4) Die FSVV beschließt den Budgetplan der Studienfachschaft.

1 T 06221 54-14999
u 06221 54-16114999

B mathphys@uni-hd.de
http://mathphys.uni-hd.de

Fachschaft MathPhysInfo
Im Neuenheimer Feld 205
Raum 01.301
69120 Heidelberg

mailto:mathphys@uni-hd.de
http://mathphys.uni-hd.de


Seite 2 von 8

§ 3: Sitzung und Sitzungsablauf

(1) Antragsberechtigt und redeberechtigt sind alle Mitglieder der Studienfachschaft, sowie
der Studienfachschaften Mathematik und Informatik.

(2) Von jeder Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen und in geeigneter Weise öffentlich zugänglich
zu machen.

(3) Fachschaftsvollversammlungen müssen unverzüglich vom Fachschaftsrat einberufen wer-
den:

(a) auf Antrag mindestens eines Drittels der Mitglieder des Fachschaftsrates oder
(b) auf schriftlichen Antrag von mindestens 1% der Mitglieder der Studienfachschaft.

(4) Die Einberufung einer FSVV muss mindestens 3 Tage vorher öffentlich in geeigneter
Weise ortsüblich bekannt gemacht werden.

§ 4: Beschlüsse und Beschlussfähigkeit

(1) Beschlüsse werden grundsätzlich durch einfache Mehrheit gefasst. Genaueres und Aus-
nahmen regelt eine Geschäftsordnung.

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene FSVV ist beschlussfähig, sofern mindestens 1% stimm-
berechtigte Mitglieder anwesend sind. Ist eine FSVV nicht beschlussfähig, so findet die
FSVV weiterhin statt und ihre Beschlüsse haben für den FSR empfehlenden Charakter.

(3) Kann der Haushalt in einer Sitzung der Fachschaftsvollversammlung (FSVV) aufgrund
mangelnder Beschlussfähigkeit nicht beschlossen werden, so ist die darauf folgende FSVV,
die zu diesem Zweck einberufen wird, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mit-
glieder beschlussfähig. Die Einladung zur zweiten FSVV hat unter form- und fristgerecht
entsprechend dieser Satzung und mit dem Hinweis auf gegebene Beschlussfähigkeit zu
erfolgen.

III. Fachschaftsrat

§ 5: Allgemeines

(1) Der Fachschaftsrat wird in gleichen, direkten, freien und geheimen Wahlen gewählt. Es
findet Personenwahl statt.

(2) Der FSR umfasst fünf Mitglieder. Im Falle von weniger als fünf Kandidaturen kann sich
der FSR auch mit drei Mitgliedern konstituieren.
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§ 6: Aufgaben

(1) Der Fachschaftsrat vertritt die Interessen der Mitglieder der Studienfachschaft.

(2) Zu den Aufgaben des Fachschaftsrats gehören:
(a) Die Einberufung und Leitung der Fachschaftsvollversammlung,
(b) Die Umsetzung der Beschlüsse der Fachschaftsvollversammlung,
(c) Die Verwaltung des Budgets der Studienfachschaft,
(d) Die Erarbeitung und Beschluss von Vorschlägen für die Verwendung der Qualitätssicherungsmittel,
(e) Die Beratung und Information der Mitglieder der Studienfachschaft,
(f) Die Entsendung der Vertreter*innen im Studierendenrat,
(g) Die Verwaltung der Angelegenheiten der Studienfachschaft.
(h) Die Bestimmung einer Sitzungsmoderation (SiMo) für die Leitung der FSVV, sowie

der ordentlichen Fachschaftsratssitzungen.

(3) Der Fachschaftsrat kann Teile seiner Aufgaben an einzelne Beauftragte oderArbeitskrei-
se delegieren. Davon ausgenommen sind explizit die Entsendung der Vertreter*innen im
Studierendenrat sowie sämtliche Aufgaben, die durch übergeordnete Regelungen aus-
schließlich dem Fachschaftsrat vorbehalten sind.

§ 7: Wahl und Amtszeit

(1) Alle Mitglieder der Studienfachschaft haben das aktive und passive Wahlrecht. Sofern der
Studierendenrat für die Wahlen des Fachschaftsrats Physik keine eigene Wahlordnung
erlassen hat, gilt die Wahlordnung der Verfassten Studierendenschaft.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Fachschaftsrates beträgt ein Jahr. Sie beginnt am 1. Ok-
tober eines jeden Jahres.

§ 8: Sitzung und Sitzungsablauf

(1) Antrags- und redeberechtigt sind alle Mitglieder der Studienfachschaft, sowie der Studi-
enfachschaften Mathematik und Informatik. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mit-
glieder des Fachschaftsrats.

(2) Von jeder Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen und in geeigneter Weise öffentlich zugänglich
zu machen.

(3) Die Einberufung einer ordentlichen Fachschaftsratssitzung muss mindestens 3 Tage vor-
her öffentlich in geeigneter Weise ortsüblich bekannt gemacht werden.

(4) Sofern es die Interessen der Studienfachschaft erfordern, kann jedes Mitglied des Fach-
schaftsrats eine außerordentliche Fachschaftsratssitzung einberufen. Die Ladungsfrist
kann auf eine angemessene Zeitspanne reduziert werden. Auch der Ausschluss derer,
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die nicht Mitglieder der Studienfachschaft sind (Ausschluss der Öffentlichkeit), ist in be-
sonderen Fällen zulässig. Im Fall einer außerordentlichen Fachschaftsratssitzung gelten
die folgenden Vorgaben:

(a) Die in der außerordentlichen Sitzung getroffenen Beschlüsse sind innerhalb von
zwei Wochen in einer ordentlichen Fachschaftsratssitzung vorzustellen.

(b) Die Notwendigkeit für eine außerordentliche Fachschaftsratssitzung ist schriftlich
zu begründen.

(c) Findet die Fachschaftsratssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, so ist
die Notwendigkeit dessen schriftlich zu begründen.

(d) Auf Antrag eines Mitglieds der Studienfachschaft sind die Beschlüsse der außeror-
dentlichen Fachschaftsratssitzung innerhalb von vier Wochen erneut zur Abstim-
mung zu bringen und gegebenenfalls aufzuheben.

(5) In ordentlichen Sitzungen ist vor jeder Beschlussfassung eine Abstimmung unter den
anwesenden Studienfachschaftsmitgliedern abzuhalten. Deren Ergebnis ist als Empfeh-
lung an den FSR im Protokoll festzuhalten. Sofern die Fachschaftsräte explizit gegen die
Empfehlung der anwesenden Studienfachschaftsmitglieder entscheiden, muss innerhalb
von zwei Wochen zu einer Fachschaftsvollversammlung geladen werden. Ausgenommen
davon sind alle Aufgaben, die durch übergeordnete Regelungen explizit dem FSR zuge-
ordnet sind.

(6) Die ordentliche Sitzung des Fachschaftsrates trägt die Bezeichnung ”Fachschaftssitzung
Physik ”.

§ 9: Beschlüsse und Beschlussfähigkeit

(1) Der Fachschaftsrat trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Genaueres regelt eine
Geschäftsordnung.

(2) Der Fachschaftsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send sind.

(3) Eine Delegation von Stimmen ist zulässig. Diese muss schriftlich begründet werden und
die Begründung ist dem Protokoll beizufügen. Bei Abwesenheit soll ein Mitglied davon
Gebrauch machen. Eine Delegation von Stimmen ist nicht zulässig in geheimen Abstim-
mungen und Wahlen.

(a) Die Mitglieder die sich nach dieser Regelung vertreten lassen gelten als anwesend
im Sinne des Abs. 2.

(b) Eine Stimmdelegation ist ausschließlich an andere Fachschaftsräte möglich.
(c) Eine Person darf insgesamt nicht mehr als zwei Stimmen auf sich vereinen.
(d) Die Übertragung des Stimmrechts ist der SiMo sowie den übrigen Fachschaftsräten

vor der Sitzung mitzuteilen. Genaueres regelt eine Geschäftsordnung.
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§ 10: Ausscheiden und Abwahl von Mitgliedern

(1) Für das vorzeitige Ausscheiden aus dem Fachschaftsrat gilt § 19 OrgS.

(2) Im Falle des Ausscheidens eines Mitglieds des Fachschaftsrats rückt die Person mit der
nachfolgenden Stimmenzahl für die verbleibende Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds
in den Fachschaftsrat nach.

(3) Schadet ein Mitglied eines Fachschaftsrats dem Ansehen der Studienfachschaft oder der
Funktionsfähigkeit des FSR, kann dieses abgewählt werden. Dazu beschließt die FSVV
die Durchführung einer Abwahlabstimmung. Diese erfolgt durch alle Mitglieder der Stu-
dienfachschaft mit Ausnahme der befristet Immatrikulierten in freier, gleicher und ge-
heimer Abstimmung. Wenn die Mehrheit der teilnehmenden Stimmberechtigten für die
Abwahl stimmt, ist das betreffende Mitglied abgewählt.

(4) Eine Abstimmung über die Durchführung einer Abwahl muss bei der nächsten Fach-
schaftsvollversammlung durchgeführt werden, wenn

(a) mindestens ein Drittel der Mitglieder des Fachschaftsrates die fordert oder
(b) mindestens ein Prozent der Mitglieder der Studienfachschaft nach § 1 Abs. 2 dieser

Satzung dies schriftlich beantragt.

IV. Arbeitskreise

§ 11: Allgemeines

(1) Die Fachschaftsvollversammlung kann zur Erfüllung und Unterstützung ihrer Arbeit,
sowie der Arbeit der Fachschaftsräte, Arbeitskreise einrichten.

(2) Arbeitskreise sind an die Entscheidungen des Fachschaftsrates und der Fachschaftsvoll-
versammlung gebunden. Damit verbunden ist die Pflicht, regelmäßig in der Fachschafts-
sitzung aus dem Arbeitskreis zu berichten.

(3) Studienfachschaftsübergreifende Arbeitskreise sind zulässig.

(4) Grundsätzlich können alle Studierende und Doktoranden der Universität Heidelberg Mit-
glied eines Arbeitskreises werden. Genaueres regelt der Einrichtungsbeschluss.

§ 12: Einrichtung und Auflösung

(1) Arbeitskreise werden durch einen Beschluss des FSR eingerichtet. Dieser regelt die Zu-
sammensetzung, Stimmführung und sonstige Regelungen. Er ist öffentlich zugänglich zu
machen.

(2) Arbeitskreise werden durch einen einfachen Beschluss aufgelöst.
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(3) Wurde zwei Semester lang nicht aus einem Arbeitskreis berichtet, gilt der Arbeitskreis
automatisch als aufgelöst. Dies ist im Protokoll der nächsten Fachschaftssitzung festzu-
halten.

§ 13: Finanzierung

(1) Arbeitskreisen können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Finanzmittel zugewiesen werden,
die diese selbstständig verwalten. Genaueres regelt gegebenenfalls eine Finanzordnung
der Studienfachschaft.

(2) Über den Umfang dieser Finanzmittel entscheidet die FSVV beim Beschluss des Budget-
plans.

(3) Wird ein Arbeitskreis aufgelöst, so fallen die ihm zugeordneten Finanzmittel an den FSR
zurück. Die Zweckgebundenheit im Sinne der Aufgabe des Arbeitskreises bleibt beste-
hen.

§ 14: Beauftragte

(1) Die Fachschaftsräte können zur Erfüllung und Unterstützung ihrer Arbeit, Beauftragte
für spezielle Aufgaben ernennen.

(2) Grundsätzlich können alle Studierende und Doktoranden der Universität Heidelberg Be-
auftragte werden.

(3) Beauftragte können durch einfachen Beschluss des FSR ernannt und von ihren Aufgaben
freigestellt werden.

(4) Beauftragten werden keine selbst verwalteten Finanzmittel zur Verfügung gestellt.

V. Zusammenarbeit und Stimmführung im
Studierendenrat

§ 15: Entsendung in den Studierendenrat

(1) Der Fachschaftsrat entsendet Vertreter*innen der Fachschaft in den StuRa.

(2) Die Amtszeit der Vertreter*innen im StuRa beträgt in der Regel ein Jahr.

(3) Für das vorzeitige Ausscheiden aus dem StuRa gilt § 19 OrgS. Außerdem scheidet eine
Person aus dem StuRa aus, wenn sie nicht mehr für einen der Studiengänge, welche die
Studienfachschaft vertritt, immatrikuliert ist.
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(4) Im Falle des Ausscheidens einer Vertreter*in entsendet der Fachschaftsrat unverzüglich
eine Person für die verbleibende Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds.

(5) Mit den Vertreter*innen der Studienfachschaften Mathematik und Informatik soll sich
nach Möglichkeit abgestimmt und zusammengearbeitet werden.

§ 16: Mandat

(1) Die Vertreter sind der Fachschaftsvollversammlung und dem Fachschaftsrat rechenschafts-
pflichtig. Damit verbunden ist die Pflicht, regelmäßig in der Fachschaftssitzung aus dem
Studierendenrat zu berichten.

(2) Gibt es zu einem Thema von Gewicht noch keinen Beschluss der Fachschaftsvollver-
sammlung oder des Fachschaftsrats, so ist ein entsprechender Antrag in die Fachschafts-
sitzung einzubringen. Ist dies aufgrund von Dringlichkeit oder anderen gewichtigen
Gründen nicht möglich gewesen, muss hierzu spätestens in der nächsten Fachschafts-
sitzung berichtet werden.

VI. Fakultätsfachschaft

§ 17: Fakultätsfachschaft

(1) Die Studienfachschaft Physik bildet zugleich die Fakultätsfachschaft Physik.

(2) Über die Entsendung in den Fakultätsrat nach § 65a Abs. 6 LHG beschließt die Fach-
schaftsvollversammlung.

VII. Zusammenarbeit mit anderen
Studienfachschaften

§ 18: Kooperation mit den Studienfachschaften Mathematik
und Informatik

(1) Die Studienfachschaft Physik kooperiert in besonderem Maße mit den Studienfachschaf-
ten Mathematik und Informatik. Dies bedeutet insbesondere, dass

(a) Tagesordnungspunkte der Fachschaftssitzungen der Studienfachschaften Mathe-
matik, Informatik und Physik so untereinander koordiniert werden, dass ein kolle-
gialer Austausch ermöglicht wird.

(b) Arbeits- und Diskussionsergebnisse den jeweils anderen Studienfachschaften kom-
muniziert werden.
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(c) gemeinsame Fachschaftsvollversammlungen und Fachschaftsratssitzungen stattfin-
den können.

(d) Infrastruktur gemeinsam genutzt wird.
(e) fachübergreifende Vorhaben und Projekte gemeinsam getragen und verantwortet

werden.

(2) Aus dieser Kooperation leitet sich keine gemeinsame Stimmführung i.S.d. § 23 Abs 2 ff
OrgS her.

§ 19: Kooperation mit anderen Studienfachschaften

Die Studienfachschaft Physik kooperiert mit anderen Studienfachschaften. Insbesondere soll
sich mit anderen Studienfachschaften über gemeinsame Interessen und Anliegen ausgetauscht
werden.

VIII. Änderungen der
Studienfachschaftssatzung

§ 20: Satzungsänderung

(1) Über Änderungen der Studienfachschaftssatzung der Studienfachschaft Physik entschei-
det der Studierendenrat mit 2/3 Mehrheit.

(2) Das Vorschlagsrecht einer Änderung der Studienfachschafssatzung liegt bei der Studi-
enfachschaft Physik .

(3) Ein solcher Antrag bedarf des Beschlusses mit 2/3 Mehrheit der Fachschaftsvollversamm-
lung.

§ 21: Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Studienfachschaft
Physik vom 5. Februar 2014 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 7. September 2015, S. 1231 ff.),
geändert durch Satzung vom 17. August 2015, (Mitteilungsblatt des Rektors vom 18. Februar
2016, S. 17 f.) außer Kraft.
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